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STtJDIENURUi{(f' 
für den Studiengang 

IN F 0 R MA TI 0 NS WISSENS CH A F1 

als Nebenfach im Magisterstudium 

an der HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF vom .J.L02. 1990 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetze:> über die ~sscnscbaftlichen Hocbschulc~n dc,s Landes 
Nordrhein-Westfalen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV.NW.S.926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.März.1988 (G V.N\V.S.144), hat die Heinrich-Heine·· Universität Düsseldorf folgende Studienordnung erlassen: 

Inhaltsübersicht 

§ 1. Geltungsbereich und Inhalt der Studienordnung 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
§ 3 Studienbeginn 
§ 4 Studienberatung 
§ 5 StudiemJele 
§ 6 Studieninhalte 
§ 7 Studienumfang 
§ 8 Studienabschnitte 
§ 9 Studienaufbau 
§ 1.0 Veranstaltungsarten 
§ 11 Studiennachweise und Leistungsnachweise 
§ 12 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 13 Abschlußprüfung 
§ 14 Inkrafttreten 

§ 1 
Geltungsbereich und Inhalt der Studienordmrng 

Die Studienordnung regelt Inhalt und Aufbau des Studiums der Informationswissenschaft als Nebenfach auf der 
Grundlage der Ordnung für die Prüfung zum Magister Artium der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine­
Universität Düsseldorf vom 13.9.1989 (Amtliche Bekanntmachungen der Heimich-Heine-Universitiit Düsseldorf 
6/1989 vom 30.10.1989, S.2); sie bezeichnet Gegenstand und Art der Lehrveranstaltungen und der 
Studienleistungen, die für den erfolgreichen Abschluß des Studiums und die Zulassung zur Magisteq)rüfung 
erforderlich sind. 

§2 

Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für das Studium ist die allgemeine oder die einschlägig fachgebundene Hochschulreife. Das 
Nähere regelt die Einschreibungsordnung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 

§ 3 
Studienbeginn 

Das Studium kann nur einmal jährlich, und zwar im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§4 
Studienberatung 

Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die zentrale Beratungsstelle der Heinrich-Heine-Uoiversitüt 
Düsseldorf. Die Studienberatung im Fach Informationswissenschaft erfolgt in den Sprechstunden der Mitgtieder 
des Lehrkörpers. 

§ 5 
Studienziele 

Das Studium der Informationswissenschaft ist gerichtet auf dif) systematische Behandlung von 
Informationsprozessen und -systemen in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Im Vordergrnnr:l steht die 
Vermittlung von konzeptionellem, methodischem und technischem Wissen zur Am1Jyse, Verwziltung, 
Zugänglichkeit und Verarbeitung von Informationen. 

Das Studium will vorbereiten auf eine Berufstätigkeit m den Bereichen Information, Dokumentation und 
Kommunikation, wie z.B. in Fachinformationszentren bzw. in mit ihnen verbundenen Informations- und 
Dokumentationsstellen, in Informationseinrichtungen von Behörden, der gewerblichen Wirtschaft, von Verbänden 
und Stiftungen, von Verlagen, Presse, Rundfunk- und Fernsehanstalten, in Informationsvermittlungsstellen in 
Bibliotheken, Handelskammern etc. und im Fortbildungsbereich. 

§ 6 
Studieninhalte 

Das Studium der Informationswissenschaft umfaßt folgende Teilgebiete: 
L Theorie und Methodologie der Informationswissenschaft 

(Gegenstandsbestimmung und wissenschaftstheoretische Fundierung der Informationswissenschaft) 

II. Fachkommunikation und Informationsprozesse 
(Dokumentarische lvf ethoden!ehre, Informationsprozesse als Interaktionszusammenhang) 

III. Repräsentation und-Transformation von Wissen 
(kognitive und linguistische Probleme der Analyse, Synthese und Verarbeitung von Informationen) 

IV. Anwendungsmöglichkeiten von Informations- und Kommunikationstechniken 
(Funktionsweise, anwendungsspezifische Anforderungen und Bewertung von Informationstechnologien) 

V. Planung, Organisation und Ökonomie von Informationssystemen und -einrichtungen 
(Organisationsstrukturen der Wissensverwertung, Informationsbedarf und Systemakzeptanz, Wirtschaft­
lichkeit von Informationssystemen) 

VI. Information und Gesellschaft 
(Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und den Prozessen der Informationsverarbeitung, rechtliche und 
informationspolitische Aspekte) 

§ 7 
Studienumfang 

Das Studium der Informationswissenschaft als Nebenfach im Magisterstudium hat einen Umfang von 4D 
Semesterwochenstunden. 

§ 8 
Studienabschnitte 

(1) Das Studium der Informationswissenschaft gliedert sich in das Grundstudium (vier Semester) und das 
Hauptstudium (vier Semester). Die Regelstudienzeit bis zum vollständigen Abschluß der Magisterprü-
fung beträgt neun Semester. -
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Gi dstudiern 

Vorlesungen (2stündig) 

Teilgebiet I 

/Cl '.;'. 

;._ 1.'nd:~.n 

,, ' ' 

,:;nd Pflicht ,e: 
"'J «Pn. 'l'·oi!:· J.,;, .. ; 

§ 9 
Studien a ufüa u 

(Theorie nnd Methodologie der Informationswissenschaft) Einführung 

Teilgebi~t H 
(FadJ::mm:nuaikation und Informationsprozesse) Einführung 

Teiigehiet IH 
(Repräscntatic111 und Transformation von Wissen) Einführung 

Tcilsebi0 '. IV 

: -~ \ 1 ~ 

'.\" 

\J .v 

p 2SWS 

p ?. S'\"J../,S 

p zsws 

(AnwendunfpnöglirbJ,:eiten von Informations- und Kommunikationstechniken) 
p 

WP ?lswc; 

(6stiind\g) 

,,uJo,vc'"''·'-' I ·· JV w 
bzw. geeignete "v'eransi.altungen aus andere11 Fächern (s.u.) 
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Hauptstudium 

Vorlesungen (2stündig) 

Teilgebiet V 
(Planung, Organisation und Ökonomie von Informationssystemen 
und -einrichtungen) WP 2 SWS 

Teilgebiet VI 
(Information und Gesellschaft) WP 2 SWS 

Teilgebiete V - VI WP 2 SWS 

Hauptseminare 

Teilgebiete I - VI 
ein Hauptseminar mit Leistungsnachweis WP 2SWS 

Wahlveranstaltungen 

Teilgebiete I - VI . w 6SWS 
bzw. geeignete Veranstaltungen aus anderen Fächern (s.u.) 

14SWS 

Als Wahlveranstaltungen im Grund- und Hauptstudium kommen auch geeignete Veranstaltungen insbesondere 
aus den Fächern Philosophie, Allgemeine Sprachwissenschaft, Erziehungswissenschaft, Psychologie, 
Sozialwissenschaft, Bibliothekswissenschaft sowie Lehrveranstaltungen des Rechenzentrums in Frage. 

(Abkürzungen: P = Pflichtveranstaltungen; WP = Wahlpflichtveranstaltungen; W = Wahlveranstaltungen; 
SWS = Semesterwochenstunden) 

§ 10 
Veranstaltungsarten 

Zu den Studieninhalten werden vorwiegend folgende Arten von Lehrveranstaltungen angeboten: 

(1) Vorlesungen 
Sie erschließen den Studierenden den jeweiligen Teilbereich, machen ihn mit dem Forschungsstand be­
kannt und bieten die Grundlage für eine eigenständige Vertiefung der Kenntnisse. 

(2) Proseminare 
Sie sind Veranstaltungen des Grundstudiums und dienen der Einführung in die einzelnen Themenbereiche 
sowie der Einübung der grundlegenden Techniken. wissenschaftlichen Arbeitens. 

(3) Hauptseminare 
Sie stnd Veranstaltungen des Hauptstudiums und dienen der vertieften Auseinandersetzung mit einzelnen 
Themenbereichen und Forschungseinrichtungen. 

(4) Übung: Methodenpraktikum 
Das Praktikum dient der intensiven Einübung vor allem dokumentarischer Verfahren, z.B. der Texter­
schließung, des Information Retrieval sowie des Einsatzes technischer Instrumentarien. Das Methoden­
praktikurn wird als Blockveranstaltung in Kleingruppen durchgeführt. 

(5) Kolloquien 
Sie sind vorwiegend Veranstaltungen für Examenskandidaten und dienen der vertieften Behandlung 
aktueller Themen der Informationswissenschaft und -praxis. 
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(1) Abschluß des Grundstudiums 
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§ 11 
S tucliennach weise tmd Leistungsnachweise 

Das Grllndstudium wird durch eine Zwischenprüfung abgeschlossen. 
Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren sind in der Ordnung für die Prüfung zum Magister Artium 
der Philosophischen Fakultät geregelt. 

Zulassungsvoraussetzung im Nebenfach Informationswissenschaft ist der Nachweis 
- des ordnungsgemäßen Grundstudiums nach dieser Studienordung (!viindestnachweis 26 SWS) 
- der erfolgreichen Teilnahme an zwei Proseminaren aus verschiedenen ;Teilgebieten (2 Leistungsnachweise aus 

TG I-IV) 
- de:- erfolgreichen Teilnahme an der Übung: Methodenprnkti.kum (1 Leistungsnachweis). 

Die Zwischenprüfung erfolgt in Form eines Kolloquiums über Lehrgebiete des Grundstudiums. Es dauert in der 
Regel mindes[eDS zwanzig i\{inutea und höchstens dreißig Minuten. 

(2) Leistungsnachweis im Hauptstudium 
Im Hauptstudium isc gemäß den vom Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung angegebenen Bedingungen ein 
Hauotseminarschei.n zu erwerben. 

§ 12 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Für die AnrechnWJg von Studien- und Prüfungsleistungen, die an wissenschaftlichen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Hochschulrahrnengesetzes bzw. im Ausland erbracht worden sind, ist der PrüfungsallSschuß 
für die Prüfung zum Magiscer Artium zuständig. 

§ 13 
Abschlußprüfung 

Das Studium der Informationswissenschaft wird mit einer Teilprüfung im Rahmen der Magi.sterprüfung 
abgeschlossen. Näheres regelt die Ordnung für die Prüfung zum Magister Artium der Philosophischen Fakultät. 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den "Amtlichen Bekanntmachungen der 
Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf' in Kraft. Sie gilt erstmalig für Studenten, die ihr Studium in dem Semester 
aufnehmen, das auf das Inkrafttreten folgt. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Philosophischen Fakultät vom 16. o L. 1990 _u fiel des Be -
sc.b_lusses des Senats vom .. 06- .. 02.·19.9.0. 

Düsseldorf, den „1..~ .... Q 2 • 1 9 9 O 

(Universitätsprofessor Dr. Gert Kaiser) 

Rektor 
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Studienplan 
für den Studiengang Informationswissenschaft 

als Nebenfach im Magisterstudium 

~· 

Grundstudium 
__ „ 

p WP w 
Sem. V Üb PS V / PS 

/ 

1. (WS) TG I TG I-IV TG 
I - IV 

' 
2. (SS) TG II TG I-IV bzw. 

geeignete 
3. (WS) TG III TG TG I-IV Veranst. 

~· anderer 
4. ( ss) TG IV II - IV TG I-IV Fächer ( §9) 

sws 8 6 8 4 

LN 1 2 
~ 

Zwischenprüfung 

Hauptstudium 

Sem. p WP w 
V HS V/HS/K 

5. (WS) TG V TG TG 
I-VI I-VI 

-· bzw. 
6. (SS) TG geeignete 

VI Veranst. 
anderer 

7. (WS) TG V Fächer ( § 9) 
-VI 

8. (SS) 

-·-·· 

sws 6 2 6 
~·-----

LN 1 

9. (WS) Magisterprüfung 
·-

Abkürzungen 
HS - Hauptseminar 
K -- Kolloquium 
LN = Leistungsnachweis 
P Pflichtbereich 
PS == Proseminar 
TG = Teilgebiete nach §6 und §9 der Studienordnung 
Üb - Übung (Methodenpraktikum) 
V = Vorlesu.ng-
W - Wahlbereich 
WP - Wahlpflichtbereich 
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Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artiurn Nebenfach) 

HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DUSSELDORF 

S t u d i e n o r d n u n g 

fUr den Studiengang 

MEDIENWISSENSCHAFT als Nebenfach 

im Rahmen des Magisterstudiengangs 

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Vom ,;;.,März 1990 

Aufgrund des 2 Abs, 4 und des § 85 Abs. 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes 

des Gesetzes über die 

Nordrhein-Westfalen 

(lJissHG) vom 20. November 1979 (GY. NW. S. 926), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15. März 1988 (GY. NlJ. S. 144) und der Ordnung für 

die Prüfung zurn Magister Artium der Philosophischen Fakultät der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 13. September 1989, Amtli­

che Bekanntmachungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Nr.6 

/ 1989 vom 30. 10. 1989, s. 2-11, hat die Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf folgende Studienordnung für Medienwissenschaft als Neben­

fach im Magisterstudium erlassen: 

Inhaltsübersicht: 

§ Geltungsbereich und Zweck der Studienordnung 

§ 2 Studienvoraussetzungen. 

3 Studienbeginn und Studienumfang 

4 Studienberatung 

5 Studienziele 

6 Studieninhalte 

7 Gliederung des Studiums 

8 Studienaufbau 

9 Lehrveranstaltungen 

10 Abschluß des Grundstudiums 

11 Studienleistungen im Hauptstudium 

12 Anrechnung von Studien und Studienleistungen 

13 Abschlußprüfung 

14 Inkrafttreten 

1 Geltungsbereich und Zweck der Studienordnung 

( 1) An der Heinrich-Heine Universit~t DUsseldorf kann nach Maßgabe 

der Magisterprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät 

vom 1. April 1989 Medienwissenschaft im Nebenfach studiert 

uie r den . 
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Studienordnung Medienwissenschaft (t1agister Art ium Nebenfach) 

(2) Medienwissenschaft als Nebenfach ist mit einem Hauptfach 

und einem weiteren Nebenfach zu kombinieren. 

(31 Oie Studienordnung regelt das Studium der Medienwissen­

schaft als Nebenfach im Rahmen der Magisterstudieng~nge 

an der Heinrich-Heine-Universit~t DUsseldorf. Sie legt die 

Anforderungen fest, die fUr den erfolgreichen Abschluß des 

des Studiums und die Zulassung zur ZwischenprUfung und zur 

MagisterprUfung zu erbringen sind. Sie gibt den Studierenden 

damit eine Hilfe fUr die geordnete DurchfUhrung des Studiums. 

§ 2 Studienvoraussetzungen 

Die Qualifikation fUr das Studium wird durch ein Zeugnis der Hoch-

schulreife (allgemeine oder 

fe) nachgewiesen. Das N~here 

einschlägig fachgebundene Hochschulrei-

regelt die Einschreibungsordnung der 

Heinrich-Heine Universität DUsseldorf. 

§ 3 Studienbeginn und Studienumfang 

( 11 Die Regelstudienzeit betr~gt bis züm vollst~ndigen Abschluß 

der PrUfung 9 Semester. Das Studium im Nebenfach Medien­

wissenschaft ist auf 40 Semesterwochenstunden angelegt. 

(2) Das Studium kann im Winter- und im Sommersemester aufgenommen 

werden. Wegen der Organisation des Studienaufbaus wird jedoch 

empfohlen, mit dem Studium im Wintersemester zu beginnen. 

§ 4 Studienberatung 

( 11 Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die zentrale 

Beratungsstelle der Heinrich-Heine-Universit~t OUsseldorf. 

Sie erstreckt sich auf Fragen der Studieneignung sowie ins­

besondere auf die Unterrichtung Uber Studienmöglichkeiten, 

Studieninhalte, Studienaufbau und Studienanforderungen: 

sie umfaßt bei studienbedingten persönlichen Schwierigkeiten 

auch eine psychologische Beratung (§ 82 Abs. 1 WissHGI. 

121 Oie studienbegleitende Fachberatung erfolgt vorrangig durch 

die Professoren, die medienwissenschaftl iche Veranstaltungen 

anbieten oder verantworten. Die studienbegleitende Fachberatung 

unterstUtzt die Studenten insbesondere in Fragen der Studienge­

staltung, der Studientechniken und der Wahl der Schwerpunkte des 

Studiengangs. 

- 10 -



- 10 -

Studienordnung Medienwissenschaft !Magister Artium Nebenfach) 

§ 5 Studienziele 

Das Stud.ium soll auf die in der Ordnung fUr di~ PrUfung zum Magister 

Artium gestellten Anforderungen fUr das Nebenfach Medienwissenschaft 

vorbereiten. 

Insbesondere dient das Studium der Medienwissenschaft der systemati­

schen Analyse der Kommunikationsprozesse in Verteil- und Abrufdien­

sten der Massenkommunikation einschließlich ihrer Produkte unter 

sprach- und literaturwissenschaftlichen, historischen, erziehungs­

wissenschaftlichen, philosophi~chen und psychologisch- sdziologi­

schen Gesichtspunkten. Es soll ferner die notwendigen Methoden und 

Verfahren zur Evaluierung von Medien und zur
0

Einschätzung ihrer Ein­

satzmöglichkeiten vermitteln sowie Kenntnisse der typischen Produk­

tionsverfahren bei der Entwicklung und Herstellung von Medienproduk­

ten durch praktische Erfahrung vermitteln. 

Das Studium will vorbereiten auf eine Tätigkeit in Institutionen, 

Verbänden und Betrieben, bei der die Organisation interner und ex­

terner Kommunikation und die Planung und DurchfUhrung des Medienein­

satzes im Vordergrund stehen. 

§ 6 Studieninhalte 

Bereich I: Medien-. Zeichen- und Kommunikationstheorie 

(Gegenstandsbestimmung und theoretische Ansätze; 

Semiotik; Medien und Wirklichkeit, Medien und Sprache; 

Kommunikationsformen und Rhetorik; anthropologische, 

psychologische und ethische Aspekte) 

Bereich II~ Medienorodukt ion und Medienanalvse 

(Entstehungs- und Wirkungszusammenhang der Medien; 

Methoden der Analyse und Beurteilung von Theater-, 

Film-, Hörfunk- und Fernsehproduktionen; Verfahren 

und Instrumente der empirisch-analytischen Medienforschung; 

vergleichende Dramaturgie; Planung und Herstellung von 

Medien) 

Bereich III: Medien und Gesellschaft. Medienaeschichte 

(historische und gesellschaftliche Aspekte der Medien; 

Rezept ionsgeschichte; Entwicklung der Technik; Institutionen 

des Medienwesens; Medienwirkung; Medienrecht, Medienpolitik; 

Funktion der Massenmedien als Instrumente der Unterhaltung, 

Information und B-ndungl 
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Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artium Nebenfach) 

Bereich IV: Medien und Individuum 

(Mediennutzung und Medienwirkung; Medien als Sozialisations­

faktoren; medienpädagogische Theorien und Modelle; Medien 

in schulischen und außerschulischen Lehr-Lern-Prozessen; 

Analyse und Beurteilung von Lehrmedien; Lehren und Lernen 

im Medienverbund) 

Bereich V: Medientechnik und Kommunikationsoraxis 

(Funktionsweise und anwendungsspezifische Anforderungen 

und Bewertungen verschiedener Mediensysteme; medienkundliche 

und medienpraktische Übungen; Kommunikationstraining, 

Rhetorik, medienspezifische Informationsaufbereitung, 

Visualisierung und Verbalisierung) 

§ 7 Gliederung des Studiums 

( 1) Das Studium der Medienwissenschaft gliedert sich in ein 

Grundstudium und ein Hauptstudium von jeweils 4 Semestern. 

Im Hauptstudium kann der Schwerpunkt bei einer von drei 

Studienrichtungen l legen. 

(2) Das Grundstudium umfaßt die Bereiche I - IV im Umfang von 

12 Semesterwochenstunden (SWS) und den Bereich V im 

Umfang von 10 SWS. 

Die im Bereich I - IV einführenden Vorlesungen/Proseminare 

sind Wahlpflichtveranstaltungen. Proseminare und Ubungen 

zum Bereich V sind Pflichtveranstaltungen. 

(3) Im Hauptstudium gibt es drei Studienrichtungen und zwar 

eine 

- sprachwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche 

Studienrichtung 

- historische und sozialwissenschaftliche Studienrichtung 

- erziehungswissenschaftliche und psychologische Studienrichtung. 

Das Hauptstudium umfaßt 18 SWS aus den Bereichen I - IV, die 

gemäß § 8 Abs. 2 aus der Perspektive der drei obengenannten 

Studienrichtungen vertieft werden. 
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Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artium Nebenfach) 

§ 8 Studienaufbau 

( 1) Grundstudium 

Vorlesungen/Proseminare 

Bereich I 

Zeichen- und Kommunikationstheorie 

Medientheorien 

Bereich II 

Medienproduktion und 

Medienanalyse 

Bereich III 

Mediengeschichte 

Medien und Gesellschaft 

Bereich IV 

Medien in E~ziehung und Bildung 

lJP 2 SlJS 

WP 2 SWS 

lJP 2 SlJS 

lJP 2 SWS 

WP 2 SWS 

lJP 2 SWS 

Gemäß MagisterprUfungsordnung muß aus einem der Bereiche I-IV 

ein Leistungsnachweis erworben werden, 

Proseminare/Ubungen 

Bereich V 

Proseminare 

Med iend idakt ik 

EinfUhrung in 

die Videoproduktion 

Ubungen 

Formen mündlicher Kommunikation 

Formen sehr if t l icher Kommunikation 

p 

p 

p 

p 

2 sws 

4 SlJS 

2 SlJS 

2 SlJS 

22 SlJS 

Gemäß MagisterprUfungsordnung mUsseh aus dem Bereich V 

zwei Leistungsnachweise erworben werden. 

Ein Leistungsnachweis ist im Proseminar "Einführung in 

d i e V i de o pro du kt i o n" zu er tue r b e n ; der zw e i t e in e in er 

der anderen Veranstaltungen. 
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Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artium Nebenfach) 

(2) Hauptstudium 

Im Hauptstudium werden in den gemäß § 7 Abs. 3 

gewählten Studienrichtungen folgende Studienleistungen 

verlangt: 

- je 1 Veranstaltung 

(Vorlesung, Hauptseminar, übungl 

aus den drei Studienrichtungen 

- je 1 Hauptseminar aus zwei der drei 

Studienrichtungen 

(davon 1 Hauptseminar mit Leistungs­

nachloJe is) 

- 3 Projektseminare zu: 

Textproduktion 1 

(expositorische Texte) 

Textproduktion 2 

(narrative u, persuasive Texte) 

Audiovisuelle Produkte 

(Visualisierung, bildschirmgerechte 

Textaufbereitung, Ton-/Bildkombina­

t Ionen 1 

- Ein berufsfeldbezogenes Außenpraktikum 

WP 6 SWS 

WP 4 SWS 

WP 2 SWS 

WP 2 SWS 

WP 4 SWS 

in einer Institution der Medienproduktion 

im Umfang von 4 Wochen (ganztägig) 

18 SWS 

§ 9 Lehrveranstaltungen 

Die in § 6 genannten Studieninhalte werden durch Vorlesungen, Prose­

minare, Übungen, Hauptseminare und Projektseminare vermittelt. 

( 1) Vorlesungen 

Sie erschließen dem Studierenden den jeweiligen Teil­

bereich, machen ihn mit dem Forschungsstand bekannt 

und bieten die Grundlagen für eine eigenständige 

Vertiefung der, Kenntnisse. 

Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt, 
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Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artium Nebenfach) 

(2) Proseminare 

Sie sind Veranstaltungen des Grundstudiums. Sie dienen 

der Einführung in die einzelnen Themenbereiche an Hand 

speziet ler .wissenschaftlicher Problemstel Lungen. 

(3) Übungen 

Sie dienen der Einübung der grundlegenden Techniken 

wissenschaftlichen Arbeitens, der Einübung der Formen 

mündlicher und schriftlicher Kommunikation sowie der 

Grundlegung des praktischen Umgangs mit Medien. 

(4) Hauptseminare 

Sie sind Veranstaltungen des Hauptstudiums und dienen 

der vertieften Auseinandersetzung mit einzelnen Themen­

bereichen und Forschungsrichtungen. 

(5) Projektseminare 

Sie sollen an beispielhaften inhaltlichen Problem­

stellungen den Prozeß der Konzeption und Realisierung 

von Medienproduktionen simulieren und eine wissen­

schaftliche Kritik des Produktes sowie eine Reflexion 

des Prozesses der Medienproduktion ermöglichen. Sie 

werden vorzugsweise unter Beteiligung von Fachleuten 

aus den verschiedenen Praxisfeldern der Medienproduktion 

als Blockveranstaltung durchgeführt. 

§ 18 Abschluß des Grundstudiums 

( 1) Das Grundstudium wird mit einer Zwischenprüfung gemäß 

§ 13 Abs. 1 der MagisterprUfungsordnung abgeschlossen 

(Mündliche Prüfung über ein Thema aus einem der 

Bereiche I - IV, soweit dieser Bereich nicht bereits 

durch ein Leistungsnachweis abgedeckt ist). 

(2) Die Zulassung zur Zwischenprüfung setzt den Nachweis 

eines ordnungsgem~ßen Grundstudiums gemäß § 8 Abs. 

dieser Studienordnung voraus. 

- 15 -



Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artium Nebenfach) 

11 Studienleistungen im Hauptstudium 

.Im Hauptstudium isi ein Leistungsnachweis in der· _Regel atifgr.und ei­

ner schriftlichen Leistung in.einem Hauptseminar gemäß§ 8 Abs, 2 zu 

erbringen. 

§ 12 Anrechnung von Studien und Studienl~istungen 

Oie Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen richtet sich nach 

den Bestimmungen 0on § 7 der Magisterprüfu~gsordnung. 

13 Abschlußprüfung 

Das Studium wird mit der Magisterprüfung abgeschlossen. Oie Zulas-

sung zur Prüfung ist in der Magisterprüfungsordnung der Philosophi-

sehen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 

13. 9. 1989 geregelt Bei der Zulassung zur Prüfung im Fach Medienwis-

senschaft sind insbesondere nachzuweisen: 

- ein ordnungsgemäßes Studium gemäß §§ 7 und 8 dieser Studlenordnung 

- der erfolgreiche Abschluß des Grundstudiums gemäß 10 dieser Stu-

dienordnung 

- ein Leistungsnachweis im Hauptstudium 

ordnung. 

~ 14 Inkrafttreten 

gemäß § 11 dieser Studien-

Oie.Studienordnung tri.tt am Tage nach- ihrer Veröffentlichung in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

in Kraft. Sie gilt für alle Studenten, die ihr Studium ab 'dem lJin­

tersemester 1989/90 aufnehmen. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakuitätsrates der Philo­
sophisBhen Fakultät vom 24. Januar 1989 und des Beschlusses des Senats 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 06.02.1990. 

Düsseldorf, den .02 .. 03,1.9.90. 

/ 

(Universitätsprofessor Dr. Gert 'Kaiser) 
Rektor 

- 16 
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Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artium Nebenfach) 

STUDIENPLAN 

GRUNDSTUDIUM: 1.- <1. Semester 

r 
Sem 1 I. 

J 
r 

1 . 1 V/PS 2 
1 

2. 1 
1 

3. 1 V/PS 2 
1 

4. 1 

Erläuterungen: 

Bereich I: 

Bereich II: 

Bereich III: 

Bereich IV: 

Bereich V: 

V/PS 

ü1 

ü2 

PS1 

PS2 

Bereiche 

1 
II. 1 III. IV. V. 

V/PS 2 ü1 2 

V/PS 2 V/PS 2 ü2 2 

PS1 <1 

V/PS 2 PS2 2 

Medien-, Zeichen- und Kommunikationstheorie 

Medienproduktion und Medienanalyse 

Medien und Gesellschaft, Mediengeschichte 

Medien und lndividuum 

Medientechnik und Kommunikationspraxis 

Vorlesung oder Proseminar 

übung Formen mLindlicher Kommunikation 

übung Formen schriftlicher Kommunikation 

Proseminar EinfLihrung in die Videoproduktion 

Mediendidaktik 

HAUPTSTUDIUM: 5. - 8. Semester 

SWS 

6 sws 
6 sws 
6 sws 
4 sws 

22 sws 

Sprachwissenschaftliche- und Literaturwissenschaft[ iche Studienrich­

tung 

Bereiche 

sws 
Sem I. II. III. IV. V. 

1 1 1 
5. IV/HS/ü 2 1 1 T1 2 <1 SWS 

1 1 1 
6. 1 IV/HS/ü 2 IV/HS/ü 2 T2 2 6 SWS 

1 1 1 
7. IHS* 2 IHS* 2 IHS* 2 AV <1 6 sws 

1 1 1 
8. 1 HS 1 1 2 SWS 

J 
18 SWS 
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Studienordnung Medienwissenschaft (Magister Artium Nebenfach) 

Historische und Sozialwissenschaftliche Studienrichtung: 

Bereiche 

sws 
Sem I. II. III. IV. V. 

i 1 1 i 1 1 
5. IV/HS/ü 2 1 1 1 1 T1 2 1 4 SWS 

1 1 1 1 1 1 
6. 1 IV/HS/ü 2 1 IV/HS/ü 2 1 T2 2 1 6 SWS 

1 1 1 1 1 1 
7. IHS* 2 IHS* 2 1 IHS* 2 1 AV 4 1 6 SWS 

1 1 1 1 1 1 
8. 1 1 l HS 1 1 1 2 SWS 

1 l 1 1 ! 
1 
1 18 sws 
l 

Erziehungswissenschaftliche und psychologische Studienrichtung: 

Bereiche 

. 1 1 
Sem I. 1 II. III. 1 IV. V. 

1 1 1 i 
5. IV/HS/ü 2 1 1 1 T1 2 

1 1 1 1 
6. 1 IV/HS/ü 2 IV/HS/ü 2 1 T2 2 

1 1 1 1 
7. IHS* 2 IHS* 2 IHS* 2 1 AV 4 

1 1 1 1 
8. 1 1 1 1 HS 

l J 

Erläuterungen: 

Bereich 

Bereich 

Bereich 

Bereich 

Bereich 

V/HS/ü 

HS 

HS* 

T1 

T2 

AV 

I: 

II: 

III: 

IV: 

V: 

Medien-, Zeichen- und Kommunikationstheorie 

Medienproduktion und Medienanalyse 

Medien und Gesellschaft, Mediengeschichte 

Medien und Individuum 

Medientechnik und Kommunikationspraxis 

Vorlesung oder Hauptseminar oder übung 

Hauptseminar 

ein Hauptseminar wahlweise 

Projektseminar Textproduktion 

Projektseminar Textproduktion 2 

Projektseminar Audiovisuelle Produkte 
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Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Biologie 

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Vom B. Dezember 1989 
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes über die wis­
senschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG) 
vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 144). hat die Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf die folgende Diplomprüfungsordnung als Satzung erlassen: 

Inhaltsübersicht 

1. Allgemeines 

Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 
Diplomgrad 

Regelstudienzeit und Studienumfang 
Prüfungen und Prüfungsfristen 
J'rüfungsausschuß 
'l!'rüfer und Beisitzer 

§ 1 

§ 2 
§ 3 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

11. Diplom-Vorprüfung 
§ 9 Zulassung 

§ 1 O Zulassungsverfahren 

§ 11 Ziel, Umfang und Art der Prüfung 
§ 12 Mündliche Prüfungen 

§ 13 Bewertung der Prüfungsleistungen 

§ 14 Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 
§ 15 Zeugnis 

111. Diplomprüfung 
§ 16 Zulassung zur Diplomprüfung 

§ 17 Umfang und Art der Diplomprüfung 
§ 18 Diplomarbeit 

§ 19 Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 
§ 20 Mündliche Prüfungen 
§ 21 Zusatzfächer 

§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 

§ 23 Wiederholung der Diplomprüfung 
§ 24 Zeugnis 

§ 25 Diplom 

IV. Schlußbestimmungen 

§ 26 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 

§ 27 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 28 Aberkennung des Diplomgrades 

§ 29 Übergangsbestimmungen 

§ 30 Inkrafttreten und VeröHentlichung 

1. Allgemeines 

§ 1 
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

(1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluß des 
Studiums irn Studiengang Biologie. Durch die Diplomprüfung soll festge­
stellt werden, ob der Kandidat die für den Ubergang in die Berufspraxis 
notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, die zusammen­
hänge seines Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissen­
schaftlichen Methoden und Erkenntnissen selbständig zu arbeiten. 
(2) Das Studium soll dem Studenten unter Berücksichtigung der Anforde­
rungen und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse, Ft~higkeiten und Methoden so vermitteln, daß er zu wissen­
schaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Er­
kenntnis und zu verantwor11ichem Handeln befähigt wird. 

§ 2 
Diplomgrad 

Ist die Diplomprüfung bestanden, verleiht die Mathematisch-Naturwissen­
schaftliche Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den Di­
plomgrai;:f „Diplom-Biologe" (abgekC1rzt: "Dipl.-Biol.") in männlicher bzw. 
weiblicher Form. Auf Antrag des .l\bsolventen ist in der Diplomurkunde der 
Studiengang anzugeben. 

§ 3 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomprüfung zehn 
Semester. 
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(2) Der Studienumfang im Pflicht-, Wahlptlicht- und Wahlbereich soll ins­
gesamt etwa 224 Semesterwochenstunden betragen; davön entfallen auf 
den Wahlbereich etwa 20 Semesterwochenstunden. Hinzu kommen noch 
botanische und zoologische Exkursionen im Grundstudium und eine 
große biologische Exkursion im Hauptstudium. In der Studienordnung sind 
die Studieninhalte so auszuwählen und zu begrenzen, daß das Studium in 
der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu gewährlei­
sten, daß der Student im Rahmen dieser Prüfungsordnung nach eigener 
Wahl Schwerpunkte setzen kann und Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltun­
gen in einem ausgeglichenen Verhältnis zur selbständigen Vorbereitung 
und Vertiefung des Storfes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveran­
staltungen, auct1 in anderen Studiengängen, stehen. 

§ 4 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

11) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprufung voraus. Sie soll in der 
Regel vor Beginn des fünften Studiensemesters abgeschlossen sein. 
Wesentlicher Bestandteil der Diplomprüfung ist. die Diplomarbeit. 
12) Oie Meldung zur Diplom-Vorprüfung soll im vierten Studiensemester, 
die Meldung zur Diplomprülung soll im achten Studiensemester durch 
Einreichen des schriltlichen Antrags auf Zulassung zu der Prufung 1§ 9 
bzw. § 16) beim PrüfungsausschurJ erfolgen. 
(3) Für die Diplom-Vorprüfung setzt der Vorsitzende des Prüfungsau„­
schusses für jedes Semester mindestens einen Prüfungstermin fest Die­
ser und der entsprechende Meldetermin werden durch Aush<ing bekannt­
gegeben. 
(4) Für die Diplomprüfung werden keine besonderen Prülungsterrnine 
festgesetzt. Oie mündlichen Prüfungen der Diplomprüfung sollen am Ende 
des achten Semesters, in der Regel vor der Diplomarbeit. abgelegt wer­
den. 

(5) Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung können jeweils vor Ao­
laul der in den Absätzen 1, 2 und 4 uncl in § 3 Abs. 1 festgelegten Zeiten 
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderliclien Studienlei­
stungen nachgewiesen werden. 

§ 5 
Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsord­
nung zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathernalisch-Naturwissen­
scbaftliche Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf einen Prü­
fungsausschuß. Er wird als „Ausschuß für die Diplomprüfung in Biologie an 
der Heinrich--Heine-Universität Düsseldorf" bezeichnet und nachfolgend 
stets kurz „Prüfungsausschuß" genannt. Der Prüfungsausschuß besteht 
aus dern Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern. 
Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und ein weiteres Mitglied werden aus 
der Gruppe der Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissen­
schaftlichen Mitarbeiter und ein Mitglied wird aus der Gruppe der Studen­
ten gewählt. Der Student muß ein Vordiplom im Fach Biologie besitzen. 
Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit 
Ausnahr.1e des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters Vertreter gewählt. 
Alle Mitglieder und Vertreter müssen dem Fach Biologie angehören. Die 
Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professoren und aus der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit 
der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü­
fungsordnung eingehalten werden und so1 gl für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent­
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Ent­
scheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß dem Fac· 
reich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwickluns ,r 
Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform 
der Pr(ifungsordnung, der Studienordnung und des Studienplanes. Der 
Prüfungsausschuß kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regel­
fälle auf den Vorsitzenden (ibertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen 
über Widersprüche und den Bericht an die Fakultät. Die bei der Durchfüh­
rung der Prüfungen anfallenden Verwaltungsaufgaben werden vom Aka­
demischen Prüfungsamt übernommen. 

(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußlähig, wenn neben dem Vorsitzen­
den oder dessen Stellvertreter ein weiterer Professor und mindestens ein 
weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit ein­
facher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor­
sitzenden. Das studentische Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt bei 
pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der 
Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungs·­
leistungen, der Festlegung von Prüfunqsmrlgaben u11rl cler Bestellung von 
Prüfern und Beisitzern, nicht mit. 

(4) Die Mitqlieder des Prülun(JS3usschusses haben d~s Recht, der Ab­
nahme der Prüfungen beizuwohnen und bei den Sitzungen 1\kten über 
PrLifungsvorgänge einzusehen. 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mit­
glieder des Prufungsausschusses, ihre Stellvertreter, die Prüfer und die 
Beisitzer unterliegen der Amt.sverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öHent­
lichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses zur Verschwiegenheit zu verrflichten. 
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§ 6 
Prüfer und Beisitzer 

( 1) Der Prülungsnusscbuß b.estellt die Prüfer und die Beisitzer. Er kann die 
Bestellung dern Vorsitzenden über11 agen. Zu Prüfern dürfen nur Professo­
ren und habilitierte wissenschaftliche Mitarbeiter bestellt werden die, 
sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in de,;, der 

1 

Pr(ilung vorangehenden Studienabschnitt eine selbständige Lehrtätigkeit 
in dem Prüfungsfach ausgeübt haben. Zum Beisitzer da1i nur bestellt wer­
den, wer die entsprechende Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prü­
fung abgelegt hat. 
(2) In der Diplom-1/orprüftmg wie auch in der Diplomprüfung wird jeweils 
für einen Kandidaten in jedem Prüfungsfach nur je ein Prüfer bestellt. 

(3) Die Prl1fer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
(4) Der Kandidat kann für die Diplomarbeit und die mündlichen Prüfungen 
den Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vorschlagen. Auf die Vorschläge 
des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. 

(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, daß dem Kan- , 
didaten die Namen der Prlifer rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor ' 
dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden. 

§7 
Anrechnung von Studienzeilen, Studien- und Prüfungsleistungen, 

Einstufung In höhere Fachsemester 
(1) Studienzeiten in demselben Studiengang an anderen wissenschsftli­
chen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 
und dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen ange·­
rechnel. 

(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen oder an anderen als wissen­
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmenge­
selzes sowie dabei erbrachte Stuclienleislungen werden von Amts wegen 
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten 

1wie Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalq., 
_ils Geltungsbereichs des Hochschulrahrne11geselzes erbracht wurden, 
werden ciuf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt 
wird. 1°ü1 clie Gleichwerligkeil von Studienzeiten und Studienleistungen an 
ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz 
und der Westdeutschen Flektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzverein­
barungen maflgebend. Im übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertig­
keit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3} Diplom-Vorprüfungen und entsprechende Prüfungen sowie einzelne 
Prüfungsleistu11ge1\, die der l<andidat an wissenschaftlichen Hochschulen 
im Geltungsbereich des Hod1schulrahmengesetzes in demselben Slu­
dieng.ang bestanden hat, werden von Ann0 wegen angerechnet. Diplom­
Vorprufungen und einzelne PrC1fungsleislungen in anderen Sludiengän­
gcn oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbe­
reich des Hochschulr3hrnengesetzes werden von f\mls wegen angerech­
net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Anstelle der Diplom-Vor­
prlifungen können in begrundeten Ausnahmefällen andere Prüfungslei­
stu119en angerechnet werden, soweit die Cileichwertigkeil nachgewiesen 
wird. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(4) Prüfungsleistungen in Diplomprüfungen, die der Kandidat an wissen­
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmenge­
setzes in demselben Studiengang erbracht hat, werden von Amts wegen 
angerechnet. Das gleiche gilt für Prüfungsleistungen in Abschlußprtifun­
gen anderer Sludie11g~inge oder an anderen als wissenschaftlichen Hoch­
schulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengeselzes, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt wird. 

(51 In staatlich anerl<annlen Fernstudien oder in vom Land Nordrhc"in­
Westfalron in Zusarrnnenarbeil mit den anderen Liindern und dem Bund 
'n\wickellen Fernstudieneinheiten erworbene Leistungsnachweise wer-

en. soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder Prlifungsleislungen 
von Amts wegen angerechm~I. Bei der Feststellung der Gleichwe1iigkeil 
sind gemeinsame l3ec<cl1lüsse der 1\ullusminislerkonlerenz und dm West­
deutschen llektorenkonferenz zu beachten. 

(GI Leistungen, die mit ei11e1 erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung an 
dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach Biologie er­
bracht worden sind, werden als Studienleistungen auf das Grundstudium 
angerechnet, soweit clie C31eichw•or1igkeil nachgewiesen wird. 

(7) Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß§ 66 
WissHG berechtigt sind, das Studium in oinem höheren Fachsemester 
aufzunehmen, werden die in der Einslufungspr(Jfung nachgewiesenen 
Kenntnisse uncl Fiihigkc"iten auf Studienleistungen des Grundstudiums 
und auf Prufungsleistungen der Diplom-Vorprüfung angerechnet. Die 
Feststellungen im Zeugnis Liber die EinstufungspriJfung sind für clen Prü­
fungsausschuß bindend. 
(8) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 7 ist der Prü­
fungsausschuß. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zustän­
dige Faclwer1reter zu hören. 

§ ß . 
Versäumnis, Rücktritl, Täuschung, Orclnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet, 
wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicl1t 
erscheint oder wenn er nach 13eginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zurücktritt. 
(2) Die für den Rücktritt oder das Ve1 saurnnis 9ellend gemachlcrn Gründe 
1missen dem Pri.ifungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaf1 qe1m1chl werden. Flei l<rankheit des l<andidaten kann die Vor­
lage eines arztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsaus­
schuß die Gninde an, wird eiern l<andiclaten dies schriftlich rnilgeleill und 
ein neuer Te1 min festgCJsetzl. Die bereits vorliegendem Prüflmgsergeb­
n!sst:; sind in diesem Fan nnzurechnen. 
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(3.J Versucht der l<andidal, das. Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch 
Tauschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus­
sen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel 
nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlos­
sen werden: in diesem Fall gilt die betref1ende Prüfungsleislung als mit 
„nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Ciründe für den Ausschluß sind 
aktenkundig zu machen. Wird der Kandidat von der weiteren Erbringung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann er verlangen, daß diese Ent­
scheidung vom Prüfungsausschuß überprüf1 wird. Dies gilt entsprechend 
bei Feststellungen eines Prüfers oder Aufsichtführenden gemäß Salz 1. 
(4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem 
l<andidalen unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Vor der 
Entscheidung ist dem t<andidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu 
geben. 

II. Diplom-Vorprüfung 

§ 9 
Zulassung 

(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fach­

gebundene Hochschulreife) besitzt, 
2. an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorl für den Diplomstudien­

gang Biologie eingeschrieben oder gemäß § 70. Abs. 2 WissHG als 
Zweithörer zugelassen ist, 

3. an folg.enden Lehrveranstaltungen nach näherer Bestimmung der 
Studienordnung rnil Erlolg teilgenommen hat: 

3.1 Nicht-biologische Teilprüfung(§ 11 Abs. 3): 
eine Anorganisch-Chemische Übung für Biologen (1 Leistungsnach­
weis), 
eine Organisch-Chemische Übung für Biologen (1 Leistungsnach­
weis), 
eine Physikalische Übung für Biologen (1 Leistungsnachweis), 
eine Übung in Mathematik für Biologen (1 Leis.tungsnachweis), 
eine Ubung in Statistik für Biologen (1 Leistungsnachweis), 

3.2 Biologische Teilprüfung(§ 11 Abs. 3): 
zwei Grundübungen in Biologie der Pflanzen ( 2 Leistungsnach­
weise), 
Botanische Anfängerexkursionen (1 Leistungsnachweis), 
drei Grundübungen in Zoologie (3 Leistungsnachweise), 
Zoologische Anfängerexkursionen (1 Leistungsnachweis)", 
eine Grundübung in Genetik (1 Leistungsnachweis), 
eine Grundübung in Mikrobiologie (1 Leistungsnachweis). 

(2) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen werden im Falle des§ 7 
Abs. 7 durch entsprechende Feststellungen im Zeugnis über die Einstu-
fungsprüfung ganz oder teilweise ersetzt. · 
(3) Dem Antrag auf Zulassung zur jeweiligen Teilprüfung(§ 11 Abs. 3), der 
beim Akademischen Prtifungsaml fristgerecht (§ 4 Abs. 2) schriftlich auf 
einem Formblatt zu stellen ist, sind beizufügen: 
1. die Nachweise über das Vorliegen der in /\bsatz 1 genannten Zulas-

sungsvoraussetzungen, 

2. ein Lebenslauf, 

3. das Studienbuch und 
4. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom-Vor­

prüfung oder eine Diplo111prlifun9 im Studiengang Biologie nicht ocler 
endgtillig nicht bestanden hat, ob er seinen Prüfungsanspruch durch 
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat oder ob er sich in 
einem anderen Prufungsverf0hren befindet. 

(4) Ist es dern Kandidaten nicht möglich, eine nach 1\bsalz 3 erforderliche 
Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, k;mn der Prüfungs­
ausschuß gestatten, den Nachweis auf andere Art zu ((ihren. 

§ 10 
-zulassungsve1 fahren 

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß oder gemäß 
§ 5 Abs. 2 Salz 5 dessen Vorsitzender. 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 
a) die in § 9 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprlifung in dem 

Studiengang Biologie an einer wissenschaf11ichen Hochschule im 
Gellungsbereicl1 des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht be­
standen hat oder 

d) der l<andidal sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

Oie Zulassung darf im übrigen nur abgelehnt werden, wenn der Kandidat 
seinen Prlifungsanspruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist 
(§ 14 Abs. 3) verloren hat. 
(3) Sind zu einem Prüfungstermin Prüfungen zu Anfang des Semeslers 
vorgesehen und kann ein t<andidal deswegen Unterlagen gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 3 nicht fristgerecht 'IOrlegen, erfolgt die Zulassung unter dem 
Vorbehalt, daß die fehlenden Unterlagen bis spätestens fünf Wochen vor 
Beginn des Prlifungstermins (§ 4 Abs. 3) nachgereicht werden. Zu allen 
übrigen Prüfungsterminen müssen die Unterlagen gernäfl § 9 Abs. 1 Nr. 3 ; 
zusammen mit dem Antrag auf Zulassung vorgelegt werden. 1 



§ 11 
Ziel, Umfang und Art der Prlifung 

(1) Durch die Diplom-1/orprüiung soll der Kandidat nachweisen, daß er 
das Ziel des Grundstudiums erreicht hat und daß er sich insbe,;ondere die 
inhaltlichen G1undlagen seines Faches, ein methodisches lnstrumenta·· 
rium und die systematische Orientierung erworben hat, die erforderlich 
sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben. Das Bestehen der 
Diplom-Vorprüfung ist auch Zulassungsvoraussetzung für alle Veranstal­
!tmgen des Hauptstudiums mit Ausnahme der Vorlesungen. 

(2) Die Diplom-Vorprüfung erstreckt sich auf die folgenden Fächer: 

1. /l,llgerneine Biologie, 

2. Biologie der Pflanzen, 

3. Zoologie, 

4. Chemie, 
5. Physik. 

(3) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus zwei Teilprüfungen, einer nicht­
biologischen Teilprüfung mit je einer mündlichen Fachprüfung in den Fä­
chern Chemie und Physik und einer biologischen Teilprüfung mit je einer 
mündlichen Fachprüfung in den Fächern Allgemeine Biologie, Biologie 
der Pflanzen, Zoologie; die Teilprüfungen können zu zwei unterschiedli­
chen Prüfungsterminen abgelegt werden. 

(4) Gegenstand der Fachprüfungen. sind die Inhalte der obligatorischen 
Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Ubungen und Exkursionen) im Grund­
studium. 

(5) Die Fachprüfungen der nicht-biologischen und der biologischen Teil­
prüfung gemaß Absatz 3 sollen in der Regel innerhalb eines Zeitraumes 
von jeweils drei Wochen abgelegt werden. Zwischen zwei Fachprüfungen 
soll ein Zeitraum von mindestens vier Tagen sein. 

(6) Macht der Kandidat durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er wegen 
länger andauernder oder stänaiger körperlicher Behinderung nicht in der 
Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzu­
legen, hat der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten zu 
gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er­
bringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

(7) Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung können durch gleichwer­
tige Leistungen im Rahmen einer Einstulungsprüfung gemäß§ 66 \11/issHG 
ersetzt werden. 

§ 12 
Mündliche Prüfungen 

(1) Mündliche Prüfungen werden vor einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers(§ 6 Abs. 1 Satz 4) als Einzelprüfungen abgelegt. 
Vor der Festsetzung der Note gemäß§ 13 Abs. 1 hat der Prüfer den Beisit­
zer zu hören. 
(2) Die rr1ündliche Prüfung dauert je Kandidat und Fach in der Regel min-
destens 30 und höchstens 40 Minuten. -
(3) Die w8sentlichon Gegenstände und Ergebnisse de1· Prüfung in den 
einzelnen hichern sind in einem Protokoll, das vom Beisitzer geführt wird, 
festzuhaite:1. Das Protokoll kennzeichnet kurz die geprüften Fachgebiete 
unrl enthält das Prüfungsergebnis, den Pri.ilungstag und die Prüfungs­
dauer. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Kandidaten im Anschluß an die 
mündliche Prüfung bekannlzugeben. 

(4) Studenten des Diplomstudiengangs Biologie, die sich in einem späte­
ren Prlifur1gstermin der gleichen Prüfung unterziehpn wollen, werden nach 
Mal}gabe der räumlicl1en Verhältnisse als Zuhörer zugelassen, sofern 
nicht ein Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bel1anntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 13 
Bewertung der Prüfungsleislungen 

( 1) Die Noten flir die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jewei­
ligen Prüfern festqesetzt. FL!r die Beweriung sind folgende Noten zu ver­
wenden: 

1 sehr gut 
2 gut 

3 befriedi9end 

4 ausreichend 

5 nidit ausreichend 

eine hervorraqencie Leistung; 
eine Leistung, die erheblich über den durch· 
schnit11ichen Anforderungen liegt; 
eine Leistung, rJie durchschnittlichen Anforde­
runqen entspricht; 
ei1w Leistung, die trotz ihrer Mänqel noch den 
Anforderungen genügt; 
eine Lt,istung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Durch Eniiedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0.3 können zur 
differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7, 
4,3. 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Die Fachnote lautet 

bei einer Bewertung bis 1,5 sehr gut, 
bei einer Bewertung über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einer Bewertung über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einer Bewertung über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
bei einer Bewerturiq über 4,0 nicht ausreichend. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten mindestens 
,ausreichend" (bis 4,0) sind. 

(4) Oie Gesamlnole wird aus dem arithmetischen Mittel der differenzierten 
Fachnoten in den einzelnen Prüfungsfächern qebildet. Oie Gesamtnote 
einer bestandenen Prüfung lautet 
bei einem Durchschnitt bis 1 ,5 sehr gut, 
bei einem Du1chschnil1 über 1,5 bis 2.5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2.5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend. 

(5) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur d,ie erste Dezimaistelle hinter 
dem Komrna ber(icksichtigt; alle weileren Stellen werden ohne Rundung 
gestricl1en. 
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.· § 14 
Wiederholung der Diplom-Vorprlifunq 

(1) Die Prüfung kann jeweils in den Fächern, in denen sie nicht_ bestanden 
ist oder als nicht bestanden gilt. zweimal w1ederh~)lt werden. Einer Ablel~­
nung desselben Prüfers durch den Kandidaten ist zu r.olgen, sofern e.1n 
weiterer Prüfer vorhanden ist. Für die Zulassung zur W1ederholungspru­
fung ist ein Anlrag entsprechend § 9 Abs. 3 zu stellen. 
(2) Die Wiederholungsprüfung ist frühestens zum näch~ten P1üfungster­
rnin nach§ 4 Abs. 3 möglich; sie soll inne.rhalb von zwei Semestern nach 
Abschluß der nicht bestandenen Fachprufung abgelegt werden. 
(3) Versäumt der Kandidat, innerhalb eines Jahres nach de.m fehlgeschla­
genen Versuch oder - bei N1chtbes.tehen mehrerer Fachprufungen - nach 
der letzten nicht bestandenen Prufung einen Antrag auf Zulassung zur 
Wiederholungsprüfung zu stellen, verliert e.r den Prüfungsanspruch. es sei 
denn, er weist nach, daß er das Versäumrns dieser Fnst nicht zu vertreten 
hat. Die erforderlichen Feststellungen trifft der Prufungsausschuß. 

(4) Wenn eine Diplom-Vorprüfung in Biolo.gie an einer anderen wissen­
schaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmenge­
setzes bereits einmal oder zweimal nicht bestanden wurde oder als 111cht 
bestanden gilt, aber noch nicht endgliltig nicht besta~den ist, gilt .auch die 
erstmalig nach dieser Prüfungsordnung abgelegte D1plorn-Vorprufung als 
erste bzw. zweite Wiederholungsprüfung. 

§ 15 
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung wird unverzüglich, .möglichst 
innerhalb von vier Wochen nach dem Erbnngen der letzten Prufungsle1-
stung, ein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Fachnoten und die Ge­
samtnote enthält. Das Zeugnis ist vorn Vorsitzenden des Prufungsaus­
schusses zu unterzeichnen~ Als Datum des Zeugnisses ist d_er Tag anzu­
geben, an dem die lt?tzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht be­
standen, erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kand' 
ten hierüber einen schrittlichen Bescheid, der auch darüber Auskunfts , 
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die 
Diplom-Vorprüfung wiederholt werden kann. 

(3) Der BescheiJ iiber die nicht bestandene Diplom-Vorprüfung ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
(4) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprufung nicht bestanden, wird ihm auf 
Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exrnatriku­
lationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die 
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen 
der Diplom-Vorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und 
erkennen läßt, daß die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden ist. 

III. Diplomprüfung 

§ 16 
Zulassung zur Diplomprüfung 

(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 

einschlägige fachqebundene Hochschulreife) besitzt oder die Einstu­
fungsprüfung(§ 7 Abs. 7) bestanden hat: 

2. die Diplom.Vorprüfung in dem Studiengang Biologie oder eine ge­
mäß § 7 Abs. 3 als gleichweriig ange1 echnete Prüfunq bestanden 
hat: 

3. an der HBinrich-l-IGine- Universität Düsseldorf für den Diplomstudien­
gang Biologie eingesch1ieben oder gernäll § 70 Abs. 2 WissHG als 
Zweithörer zugelassen ist; 

4. je einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an fol· 
genden Lehrveranstaltungen nach näherer 8esli111rnung der 
dienordnung erworben hat: 

4.1 drei halbtägige Grorlpraktika (ein ganztägiges oder zwei halbtägige 
Grollpraklika im Hauptfach und ein halbtägiges Großpraktikum irn 
ersten f'iebenfilch; sollle im ersten Nebemfach kein Großpraktikum 
angeboten werden, kann dieses durch mindestens zwei für das ent­
sprechende Nebenfach relevilnle wenigslens achtstündige Spezial­
kurse ersetzt werden), 

4.2 mindestens sechs wenigstens vierstündige naturwissenschaftliche 
Spezialkurse, wobei jeweils zwei vierstLindige l<urse durch ein weite­
res halbtägiges Großpraktikum ersetzt werden können, 

4.3 die „physikalisch-chemischen Übungen l(ir Biologen", 

4.4 zwei mindestens zweislundige biologische Seminare aus dorn 
Hauptstudium, 

4.5 eine grnße biologische Exkursion; 
5. nach näherer Besiirnrnung cler Studienordnung llir das zweite ~le­

benfach einen Leistungsnachweis tiber die erfolgreiche Teilnahme 
an einer schei11pllichligen Lehrveranstaltung erworben hat; wird Sta­
tistik al.s zweites NP.tienlach gewähll, sind Leistungsnachweise über 
die erfolgreiche Teilnahme an zwei scheinpflichtigen Lehrveranstal­
tungen zu erwerben. 

(2) In dem Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung sind die gewählten 
Prüfungsfächer gemäß§ 17 und gegebenenfalls die Zusatzfäcl1er gemäß 
§ 21 zu bezeichnen. Im übrigen gelten die §§ 9 und 10 entsprechend. 

§ 17 
Umfang und Art der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus 
1. je einer mündlichen Prüfung in einem Hauptfach und zwei Nebenlä-

chern, 

2. der Diplomarbeit. 
Die Diplorn8rbeit ist in der Regel im unmittelbaren Anschluß 0n die bestan­
denen mündlichen Prl!fungen anzufe1 tigen. In begr(mdeten I' iillen kann 
der Vorsitzende des Prüfungssusschusses Ausnahmen zulassen. 
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(?) .Jedes der in f\bsalz 3 Nr. 1 genannten Fäch<3r kann nur einmal gewählt 
werden 

[3) Es können gewcihll werden: 

1 als Hauplf<ich oder erstes Nebenfach: 

a) Fliologie cier Pfl;mzen, 
b) Zoologie, 
c) Genetil<. 
d) Mikrobiologie, 
e) Biologische Chemie, 
f) Physikalische Biologie; 

2. als erstes Nebenfach eines der folgenden Fächer: 

g) Botanik (Morphologie und Systematik), 
h) Biochemie der Pflanzen, 
i) Pflanzenphysiologie, 
j) Geobotanik, 
k) Entwicklungs- und Molekularbiologie der Pflanzen, 
1) Neurophy,;inloqio, , 
rn) Morphologie und Zellbiologie der Tiere, 
n) Okologie der Tiere, 
o) Tierphysiologie, 
p) Hormon- und Entwicklungsphysiologie der Tiere, 
q) Parasitologie, 
r) Humanrihysiologie, 
s) Biotechnologie, 
t) Biokybernetik, 
sofern diese Fächer an der Mathematisch-Naturwissenschaft!ichen 
bzw. - soweit es .sich um Biologische Chemie (Nr. 1 Buchstabe e) und 
Humanphys1olog1e (Nr. 2 Buchstabe r) handelt - an der Meciizinischen 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vertreten sind und 
das erforderliche Lehrangebot nach § 16 Abs. 1 Nr. 4 vorhanden ist· 

die folgenden Fächerkombinationen sind nicht zulässig: ' 

'fauptfach a mit einem der Nebenfächer g bis k, 
auptfach b mit einem der Nebenfächer 1 bis r, 

Hauptfach d mit Nebenfach s, 
Hauptfach e mit r~ebenfach h oder s, 
Hauptfach f mit Nebenfach t; 

3. als zweites Nebenfach eines der folgenden naturwissenschaftlichen 
Fächer: 

Mathematik, 
- Statistik, 
- Informatik, 
- Physik, 
- Anorganische Chemie, 
- Organische Chemie, 
- Physikalische Chemie, 
- Geologie. 

(4) Gegenstand der Fachprüfungen ist der Inhalt der den Fächern nach 
Maflgabe der Studienordnung im Hauptstudium zugeordneten Lehrveran­
staltunqen. 

(5) Bei Studien?r1- oder Fachwechsel im Hauptstudium kann in begründe­
ten Ausnahmefallen das zweite Nebenfach durch ein anderes naturwis­
senschaftliches Fach ersetzt werden. Ausnahmegenehmigungen erteilt 
der Vorsitwnde des Pnifungsausschusses. ' 

(6) Die Fachprüfung dauert in der Regel im Hauptfach mindestens 50 und 
hochstens 70 M1nulen, m .iedem Nebenfach mindestens 30 und höchstens 
40 MinulRn. Oie Prülungen sollen in der Regel innerhalb eines Zeitraumes 
von drei Wochen ahgolegt werden. Zwischen zwei Fachprüfungen soll ein 
Zeitraum von mrndt0 slens vier Taqen sein. 

(7) Macht der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er 
vegen lang:r an.dauen1der ocler ständiger körperlicher Behinderung nicht 
1 der Laqe rst. die Prufung ganz ndecr teilweise in der vorgeset1enen Form 

abzulegen, hat der Versitzende d8s Prüfungsausschusses dem l<cindida­
ten zu gestalten, gleichwertige l''rliiunqsleistungen in einer anderen Form 
zu erbrrnqen. Enlsorech<Jndes gilt fi'rr Studienleistungen. 

§ 18 
Di[Jlommbeit 

(1) Oie Diplomarbeil soll zei<Jen, daß der Kandidat in der Lage is!, inner­
l1alh e1rrnr '1orqec11e>l1e11en Fri.'>I ein Problem aus seinem Fach selbständig 
nacl1 w1ssenschnfllrclwn Merhoclen zrr bearbeiten. Die Diplomarbeit ist 
eine expertrnentPl!e Arbeit 

(2l. Die Diplomar beil kann von jedem im Studiengang Biologie an der 
Hernr1ch··He1ne-Univers1till Dusseldorf in Forschung und Lehre t.3tigen 
Professor ocler k1bilrt1er1e11 wissenschaltlichen Mitarbeiter ausgeqeben 
und betreut werden. Sol! die Dirilo:narbeit in einer Einrichtung nußerhalb 
der Hocl:schule durchqeluh1i we1 clen, bedarf es hierzu rfor Zustimmung 
des Vors1!~1cnden des Prufungsausschusses. Dem !<anrJidaten ist Gele­
genheit zu qeben, Vorschliige \ur das Thema der Diplomarbeit zu machen. 

(3) /\uf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafC1r, daß 
ein l<andicfal rechlzeitiq ein Then1a für eine Dipiomarl1eit erhält. 

(~) Die Diplomarbeit kann nicht in Form einer Gruppenarbeil zugelassen 
wer~n. · 

(5) Die Diplomarbeit k;mn in der Regel erst nach dem Bestehen der münd­
lichen Prüfung ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsit­
zend811 dr's Prutunqs;iusschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist akten­
kundig zu machen. 

(6) Die Diplomarbeit soll ine1 halb von drei Monaten nach Bestehen der 
letzt,,n mündliclwn F'rlifung begonnen werden. 

(7) Die f'Jearbeitunqszeit fiir 'Jie Diplomarbeit beträgt neun Monate. Das 
Thema und die Aulgabenstellung müssen so beschaffen sein daß die 
Diplomarbr>it innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlosse~ werden 
kann. Das l hema kann nur einmal und nur innerhalb der e(sfen zwei 
Monate der Bearbeitungszeit 7Urückgegeben werden. Ausnahmsweise 
kann der Prr.ilungsausschußh11 Einzelfall auf begründeten /l.ntrag die Be­
arbe1tungcoze1I um tJ1s zu clre1 Monale verlängern. 
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(8) Bei de1 Abgabe dm Diplcmarbeit hat der f<andidat schriftlich zu versi­
chern, daß er seine Arbeit St"lbständig vecfaßt und i<eme anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmil1el benutzt sowie Zilate kenntlich ge­
macht hat. 

§ 19 
Annahme und Bewertung der DiplQmarbeit 

(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß. d. h. spätestens mit Ablauf der Bear­
beitungsfrist gemäß § 18 Abs. 7, beim Akademischen Prüfungsarnt der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in dreifacher Ausfertigung abzulie­
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen Wird die Diplom­
arbeit nicht fristgerecht abgeliefer1, gilt sie als mit „nicht ausreichend" (5,0) 

bewertet. 
(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten und zu bewer1en. 
Einer der Pn.ifer soll der Betreuer sein, der die Arbeit ausgegeben hat. Der 
zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bei Aus­
gabe der Diplomarbeit bestimmt. Die Gu1<1chten sollen innerhalb von vier 
Wochen vorliP.qen. Die einzelne B8wertunq ist entsrirer;hend § 13 Abs. 1 
vorzunehmen und schriltlich 7.U begr (111clr:n. Din Noln dor lJiplornar IJC~it wirr! 

aus dem arith~etischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die 
Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgl die Differenz mehr als 2,0 oder 
hat ein Prufer die Diplomarbeit mit „nicht ausreicl1end" (5,0) bewertet, wird 
vom Prüflmgsausschufl ein dritter Prüfer zur Bewertung der Diplomar be.rt 
bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Oiplomarbe1t aus dem ar1thrnet1-
schen Mittel der beiden besseren NotP.n qebildet. Die Diplomarbeit kann 
jedoch nur dann als „ausreichend" oder besser tmwertet werden, wenn 
mindestens zwei Noten „a11sreichend" oder besser sind. 
(3) Ein Exemplar der Diplomarbeit verbleibt .bei der Prüfungsakte, das 
zweite Exemplar erhält der Betreuer der Arbeit. Das dritte Exemplar geht 
nach bestandener Diplomprufung an die Fachbibliothek. 

§ 20 
Mündliche Prüfungen 

Für die mündlichen Prüfungen im Rahmen der Diplomrirüfung gilt § 12 
Abs. 1, 3 und 4 entsprechend. 

§ 21 
Zusatzfächer 

(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern 
einer Prüfung unterziehen (Zusatzfächer). 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des Kan­
didaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der 
Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

§ 22 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen in der Diplom­
prüfung, der Leistungen in den einzelnen Prüf.ung.sfächer~ und. für die 
Bildung der Fachnoten gilt§ 13 entsprechend. Oie D1plornprufung ist aucl1 
dann nicht bestanden, wenn die Diplomarbeit mit der Note „nicht ausrei­
chend" bewertet worden ist. 
(2) Die Gesamtnote wird aus dem arithmetischen Mittel der .Fachnoten 
und der Note der Diplomarbeit gebildet, wobei die Note der D1plomarbe1t 
zweifach gewichtet wird. Im übrigen gilt § 13 /\bs. 4 und 5 entsprechend. 

(3) Anstelle der Gesamtnote „sehr gut' nach§ 13 Abs. 4 wird .das Gesamt­
urteil „mit Auszeichnung" erteilt, wenn die Gesamtnote der D1plomprufung 
1,0 lautet. 

§ 23 
Wiederholung der Dirlornprijfung 

(1) Die Fachprüfungen und die Diplomarbeit können bei „nicht ausrei­
chenden" L.eislungen einmal wiederhol! werden. Eine Ruckgabe des The­
mas der Diplomarbeit in der in§ 18 Abs. 7 Satz 3 genannten Frist ist jedoch 
nur zulässig, wenn der l<andidal bei der Anfertigung seiner ersle11 Diplom­
arbeit von dieser Möqlichkeil keinrrn Gebrauch gern0cht hatte. 
(2) Eine zweite Wierlerholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen Die 
Fachprüfungen können ein zweites Mal wiederholt werden, wenn der l<an­
diclat in rnindeslfrns einem der Prufungslächer die Fachnote „ausrei­
chend" (4,0) oder eine bessere Fachnote erhalten licit. 
(3) Der Beginn der Wiederhoiung der Diplomprufung ist frrjheslens drei 
Mona\l" nach der schriftlichen Mitteilung uber d'ls Nichtbestehen an den 
l<andidaten möglich § 14 Ahs. 2 und 3 gilt r.enl.sprPclicnd. 
(4) F(ir clie Zulassunq zur Wiederholunqsprüfunc11st ein Antrag zu slellen. 

§ 24 
Zeuqnis 

(1) Hat der l\anclkfal die Diplor11rrcilung b.estanrlPr1, crh~ll 8r übc,1 die Er­
geh111ssc1 ein Zeugnis. In das ZeugrHs wer den ;1llch dZls T herny der 
Diplomarbeit und deren l'IOlfl aufgenommen. Auf 1\11!1 ag des l<and1dnten 
können das Ergebnis der Prufung in den Zusatzfächern(§ 21) und die brs 
zum Abschluß' dEJr Dirlomprüfung benötigte F;iclistucliendauer in das 
Zeugnis aufgeno111men werden. Im (1brigen grll § 15 entsprechend. 
(2) Das Zm1gn1s tri1gl das Datum des Taqes, an dem die letzte PrLilungslei­
stung erbrach! worden ist. 

§ 25 
Diplom 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird de111 l<andiclaier1 ein Diplorn mit dern 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. D;:irin wird die Verleihung dt's 
Diplomgrades gemüß § 2 beurkundet. 
(2) Das Diplom wird von dem Dekan der Ma\11ema.tisch-Naturwiscoe11· 
schaftlichen Fakultät und dem l/ors1tze11clen des Prufungsausschusses 
unterzeichne\ und rnil dem Siegel der Mflthema!isch-Nalurwissenschnltli­
chen Fakultät versehen. 



IV. Sclllußbestirnmungon 

§ 26 
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 
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(1) Hat der l<andidat bei einer Prüfung gr3!äuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsaus­
schuß nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung ganz oder teilweise fur nicht bestanden erklären. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
eriülll, ohne daß der Kandidat hieruber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsaus­
schuß unter Beachtung des 'lerwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor der Entscheidung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 
(4) Das unrichtige Prüfungsrnugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu er1eilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist mich einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungs­
zeugnisses ausgeschlossen. 

§ 27 
Einsicht In die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf An­
trag F.:insicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Zeugnis­
ses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht­
nahme. 

§ 28 
Aberkennung des Diplomgrades 

Der Diplorngrad kann aberkannt werden, wenn sich nachträglich heraus­
stellt, daß er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentli­
che Voraussetzungen für die Verleihung irr1ürnlich als gegeben angese­
hen worden sind. Uber die Aberkennung entscheidet der Fakultälsrat der 
Mathematisch-Naturwissenschaf11ichen Fakultät. 

§ 29 
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prtifungsordnung findet auf alle Studenten Anwendung, die ab 
Wintersemester 1989/90 erstmalig für den Studiengang Biologie an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldort eingeschrieben worden sind. Stu­
denten, die bei Inkrafttreten dieser Prülungsordnung bereits die Diplom­
Vorprüfung bestanden haben, legen die Diplomprüfung nach der im Som­
mersemester 1989 geltenden Prüfungsordnung ab, es sei denn, daß sie 
die Anwendung der neuen Prüfungsordnung bei der Zulassung zur Prü­
fung schriftlich beantragen. Studenten, die vor dem Wintersemester 1989/ 
90 für den Diplornstudiengang Biologie an der Heinrich-Heine-Universität 
Düssefdorl eingeschrieben worden sind und die Diplom-Vorprüfung noch 
nicht bestanden haben, legen diese nach der im Sommersemester 1989 
geltAnden Prüfungsordnung, die Diplornrrüfung jedoch nach dieser Prü­
fungsordnung ab; auf Antrag des Kandidaten wird diese Prüfungsordnung 
angewendet. Der /\ntrag auf Anwendung der neuen Prüfungsordnung ist 
unwiderruflicl1. 

(2) Wiederholungsprüfungen sind nach der Prüfungsordnung abzulegef), 
nach der die Erstprüfung abgelegt wurde. 

§ 30 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt rnit Wirkung vorn 1. Oktober 1989 in Kratt. 
Gleichzeitig trit1 die Diplornp1Lifu11gso1dnung für den Studieng;rng Biologie 
vom 15. 2. 1977, veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Düsseldorf vom 10. 5. 1978, außer Kraft.§ 29 bleibt unberührt. 
(2) Diese F'rüfungsordnung wird im Germ,insamen Arntsblat1 des Kultus­
mir1isteriurns und des Ministeriums 101 Wissenschaft und Forschung des 
Landes ~Jordrhein-Westfalen (G1\ßl. NW.) veröffentlicht. 

Ausgefer1iqt aufgrund der f3eschlüsse des Fakultälsrates der Matherna­
tisch-t,laturwissen,;chaftlichen Fakultät vorn 31. 5. und 28. 7. 1988, des Se­
nats der Hei111ict1-Heine-UniversiU:il Düsseldorf vom 12. 7. 1988 sowie der 
Genehmigung des Ministers für WissenschaM und Fo1 schung des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 27. 9. 1989 - II A 6-8144.6. 

Düssc)lcfort, den 8. Dezember 1989 
, Der Rektor 

Universitätsprofessor Dr. Gort l<aiser 

Satzung 
zur Änderung der.Diplomprüfungsordnung 

für den Studiengang Chemie 
an der Universität Düsseldorf 

Vom 30. November 1989 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 des Gese1zes über die wis­
senschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Wesltalen (WissHG) 
vorn 20. November 1979 (GV. NW S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. März 1988 (GV NW S. 144), hat die Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldort die folgende Satzung erlassen: 

Artikel 1 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Chemie an der Universi­
tät Düsseldorf vom 27. Januar 1987 (GAB!. NW S. 144, ber. S. 522) wird wie 
folgt geändert: 
1. § 12 Abs. 3 Salz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis jeder Prüfung in den 
einzelnen Fächern sind in einem Protokoll festzuhalten." 

2. In§ 17 Abs. 6 wird folgender Satz 3 angel(igt: 
„Für die mündliche Prüfung irn Wahlpflichtfach gilt jedoch, daß sie bis zu 
vier Wochen vor der ersten mündlichen Prufung in einem Pflichtfach 
bzw. bis zu vier Wochen nach der letzten mündlichen Prüfung in einem 
Pflichtfach abgelegt werden kann." 

Artikel II 
Diese Änderungssatzung trit1 mit Wirkung vorn 1. Oktober 1989 in Kratt. Sie 
wird im Gemeinsamen Amtsblat1 des Kultusministeriums und des Ministe­
riums tC" Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GAßl NW) veröffentlicht und in den Amtlichen Mitteilungen der Heinrich­
Heine-Universität Düsseldorf bekanntgegeben. 

Ausgefer1igt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates dgr Mathema­
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 24. 10. 1989 und des Senats 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 7. 11. 1989 sowie der Ge­
nehmigung des Ministers für Wissenschatt und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 21. 11. 1989 - II A 6-8144.9. 

Düsseldort, den 30. November 1989 
Der Rektor 

Universitätsprofessor Dr. Gert Kaiser 

Veröffentlicht i1n Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des Mini­

steriums fUr Wissenschaft und Forschung des Landes NW vom 15.02.1990 - Teil II -


